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Kurztitel 

Zollrechts-Durchführungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 659/1994 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009 

§/Artikel/Anlage 

§ 54a 

Inkrafttretensdatum 

01.07.2009 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2014 

Text 

Zu Art. 61 ZK 

§ 54a. (1) Soweit der Inhalt der schriftlich oder mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegebenen Anmeldung 
nicht bereits durch die Durchführungsbestimmungen zum Zollkodex festgelegt ist, hat der Bundesminister für 
Finanzen diese Festlegung mit Verordnung zu treffen; dabei hat er auch die für eine automationsunterstützte 
Bearbeitung notwendigen Codes zu bestimmen. 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2009) 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2009) 

(4) Die Verordnung nach Abs. 1 ist über elektronische Medien kundzumachen. Die Kundmachung hat in 
der Form zu erfolgen, dass die Verordnung im Internet unter der Adresse www.bmf.gv.at zur Abfrage bereit 
gehalten wird. Außerdem ist die Stammfassung der Verordnung mit geändertem Wortlaut bei den Zollämtern zur 
Einsichtnahme aufzulegen. 


